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§ 216a Unwirksamkeit von Bebauungsplänen mit Abweichungen von
der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm. (1) 1Erweist sich
ein Bebauungsplan mit Festsetzungen nach § 9 Absatz 1 Nummer 23 Buchstabe
a Doppelbuchstabe aa, die von der Technischen Anleitung zum Schutz gegen
Lärm abweichen, durch gerichtliche Entscheidung als unwirksam, nachdem ein
Wohnbauvorhaben entsprechend diesen abweichenden Festsetzungen verwirk-
licht wurde, entscheiden die zuständige Bauaufsichts- und die zuständige Im-
missionsschutzbehörde im Einvernehmen über die Anordnung von lärmmin-
dernden Maßnahmen nach dem Bauordnungsrecht oder dem Immissions-
schutzrecht, die zur Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse erfor-
derlich sind. 2Kann ein Einvernehmen nicht erreicht werden, entscheidet die
höhere Verwaltungsbehörde. 3 Ist eine geräuschemittierende Anlage betroffen,
welche im Wege einer das Bau- und Immissionsschutzrecht konzentrierenden
Planfeststellung oder Plangenehmigung genehmigt wurde, entscheidet in Bezug
auf diese Anlage die Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsbehörde im
Benehmen mit der zuständigen Bauaufsichts- und der zuständigen Immissions-
schutzbehörde. 4Dabei ziehen die zuständigen Behörden sämtliche Maßnah-
men zur Lärmminderung an der Schallquelle, auf dem Ausbreitungsweg und an
der schutzbedürftigen Wohnnutzung in Betracht. 5 In Bezug auf den baulichen
Bestand, der auf Grundlage der von der Technischen Anleitung zum Schutz
gegen Lärm abweichenden unwirksamen Festsetzungen nach § 9 Absatz 1
Nummer 23 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa errichtet wurde, ist die Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Lärm insoweit nicht anzuwenden.

(2) 1An geräuschemittierende Anlagen, die sich vor dem Hinzutreten des
Wohnbauvorhabens nach Absatz 1 Satz 1 bereits in Betrieb befanden, dürfen
Anforderungen nach Absatz 1 nur gestellt werden, wenn diese zumutbar sind
und sich die Gemeinde, der Vorhabenträger des Wohnbauvorhabens oder ein
anderer Eigentümer oder Nutzungsberechtigter zur Übernahme der hierdurch
entstehenden Kosten verpflichtet. 2Weitergehende Anforderungen zum Schutz
oder zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche in
Bezug auf die auf Grundlage der unwirksamen Festsetzungen hinzugetretene
bauliche Nutzung aufgrund des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sind aus-
geschlossen.

(3) Anstelle von Anordnungen nach den Absätzen 1 und 2 können zur
Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse auch vertragliche Verein-
barungen nach § 11 getroffen werden.

(4) Die Möglichkeit der Gemeinde, den Bebauungsplan im ergänzenden
Verfahren nach § 214 Absatz 4 zu heilen, bleibt unberührt.

Dritter Teil. Verfahren vor den Kammern (Senaten) für Baulandsachen
§ 217 Antrag auf gerichtliche Entscheidung. (1) 1Verwaltungsakte nach
dem Vierten und Fünften Teil des Ersten Kapitels sowie nach den §§ 18, 28
Absatz 3, 4 und 6, den §§ 39 bis 44, 126 Absatz 2, § 150 Absatz 2, § 179
Absatz 4, den §§ 181, 209 Absatz 2 oder § 210 Absatz 2 können nur durch
Antrag auf gerichtliche Entscheidung angefochten werden. 2 Satz 1 ist auch
anzuwenden auf andere Verwaltungsakte auf Grund dieses Gesetzbuchs, für die
die Anwendung des Zweiten Abschnitts des Fünften Teils des Ersten Kapitels
vorgeschrieben ist oder die in einem Verfahren nach dem Vierten oder Fünften
Teil des Ersten Kapitels erlassen werden, sowie auf Streitigkeiten über die Höhe
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der Geldentschädigung nach § 190 in Verbindung mit § 88 Nummer 7 und
§ 89 Absatz 2 des Flurbereinigungsgesetzes. 3Mit dem Antrag auf gerichtliche
Entscheidung kann auch die Verurteilung zum Erlass eines Verwaltungsakts
oder zu einer sonstigen Leistung sowie eine Feststellung begehrt werden.
4Über den Antrag entscheidet das Landgericht, Kammer für Baulandsachen.

(2) 1Der Antrag ist binnen eines Monats seit der Zustellung des Verwaltungs-
akts bei der Stelle einzureichen, die den Verwaltungsakt erlassen hat. 2 Ist die
ortsübliche Bekanntmachung des Verwaltungsakts vorgeschrieben, so ist der
Antrag binnen sechs Wochen seit der Bekanntmachung einzureichen. 3Hat ein
Vorverfahren (§ 212) stattgefunden, so beginnt die in Satz 1 bestimmte Frist
mit der Zustellung des Bescheids, der das Vorverfahren beendet hat.

(3) 1Der Antrag muss den Verwaltungsakt bezeichnen, gegen den er sich
richtet. 2Er soll die Erklärung, inwieweit der Verwaltungsakt angefochten wird,
und einen bestimmten Antrag enthalten. 3Er soll die Gründe sowie die Tatsa-
chen und Beweismittel angeben, die zur Rechtfertigung des Antrags dienen.

(4) 1Die Stelle, die den Verwaltungsakt erlassen hat, hat den Antrag mit ihren
Akten unverzüglich dem zuständigen Landgericht vorzulegen. 2 Ist das Ver-
fahren vor der Stelle noch nicht abgeschlossen, so sind statt der Akten Abschrif-
ten der bedeutsamen Aktenstücke vorzulegen.

§ 218 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. (1) 1War ein Beteiligter
ohne Verschulden verhindert, die Frist nach § 217 Absatz 2 einzuhalten, so ist
ihm auf Antrag vom Landgericht, Kammer für Baulandsachen, Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand zu gewähren, wenn er den Antrag auf gerichtliche
Entscheidung binnen zwei Wochen nach Beseitigung des Hindernisses ein-
reicht und die Tatsachen, die die Wiedereinsetzung begründen, glaubhaft
macht. 2Gegen die Entscheidung über den Antrag findet die sofortige Be-
schwerde an das Oberlandesgericht, Senat für Baulandsachen, statt. 3Nach
Ablauf eines Jahres, vom Ende der versäumten Frist an gerechnet, kann die
Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt werden.

(2) Ist der angefochtene Verwaltungsakt ein Enteignungsbeschluss und ist der
bisherige Rechtszustand bereits durch den neuen Rechtszustand ersetzt (§ 117
Absatz 5), so kann das Gericht im Falle der Wiedereinsetzung den Enteig-
nungsbeschluss nicht aufheben und hinsichtlich des Gegenstands der Enteig-
nung oder der Art der Entschädigung nicht ändern.

§ 219 Örtliche Zuständigkeit der Landgerichte. (1) Örtlich zuständig ist
das Landgericht, in dessen Bezirk die Stelle, die den Verwaltungsakt erlassen
hat, ihren Sitz hat.

(2) 1Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung die Verhand-
lung und Entscheidung über Anträge auf gerichtliche Entscheidung einem
Landgericht für die Bezirke mehrerer Landgerichte zuweisen, wenn die Zu-
sammenfassung für eine Förderung oder schnellere Erledigung der Verfahren
sachdienlich ist. 2Die Landesregierungen können diese Ermächtigung auf die
Landesjustizverwaltungen übertragen.

§ 220 Zusammensetzung der Kammern für Baulandsachen. (1) 1Bei
den Landgerichten werden eine oder mehrere Kammern für Baulandsachen
gebildet. 2Die Kammer für Baulandsachen entscheidet in der Besetzung mit
zwei Richtern des Landgerichts einschließlich des Vorsitzenden sowie einem
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hauptamtlichen Richter eines Verwaltungsgerichts. 3Die Vorschriften über den
Einzelrichter sind nicht anzuwenden.

(2) Die Richter der Verwaltungsgerichte und die für den Fall ihrer Verhin-
derung erforderlichen Vertreter werden von der für die Verwaltungsgerichts-
barkeit zuständigen Obersten Landesbehörde auf die Dauer von drei Jahren
bestellt.

§ 221 Allgemeine Verfahrensvorschriften. (1) 1 In den Sachen, die auf
Grund eines Antrags auf gerichtliche Entscheidung bei den Gerichten anhängig
werden, sind die bei Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten geltenden
Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit sich aus den §§ 217 bis 231
nichts anderes ergibt. 2 § 227 Absatz 3 Satz 1 der Zivilprozessordnung ist nicht
anzuwenden.

(2) Das Gericht kann auch von Amts wegen die Aufnahme von Beweisen
anordnen und nach Anhörung der Beteiligten auch solche Tatsachen berück-
sichtigen, die von ihnen nicht vorgebracht worden sind.

(3) Sind gegen denselben Verwaltungsakt mehrere Anträge auf gerichtliche
Entscheidung gestellt, so wird über sie gleichzeitig verhandelt und entschieden.

(4) Die Vorschriften über die Vorauszahlung der Gebühr für das Verfahren
im Allgemeinen nach § 12 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Gerichtskostengesetzes
sind nicht anzuwenden.

§ 222 Beteiligte. (1) 1Wer an dem Verfahren, in dem der Verwaltungsakt
erlassen worden ist, Beteiligter war, ist auch in dem gerichtlichen Verfahren
Beteiligter, wenn seine Rechte oder Pflichten durch die Entscheidung des
Gerichts betroffen werden können. 2 In dem gerichtlichen Verfahren ist auch
die Stelle Beteiligte, die den Verwaltungsakt erlassen hat.

(2) Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung ist den übrigen in Absatz 1
Satz 1 bezeichneten Beteiligten, soweit sie bekannt sind, zuzustellen.

(3) 1Auf die Beteiligten sind die für die Parteien geltenden Vorschriften der
Zivilprozessordnung1) entsprechend anzuwenden. 2 § 78 der Zivilprozessord-
nung gilt in dem Verfahren vor dem Landgericht und dem Oberlandesgericht
nur für Beteiligte, die Anträge in der Hauptsache stellen.

§ 223 Anfechtung von Ermessensentscheidungen. 1 Soweit die Stelle,
die den Verwaltungsakt erlassen hat, ermächtigt ist, nach ihrem Ermessen zu
handeln, kann der Antrag nur darauf gestützt werden, dass die Entscheidung
rechtswidrig ist, weil die gesetzlichen Grenzen des Ermessens überschritten
sind oder von dem Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung nicht
entsprechenden Weise Gebrauch gemacht worden ist. 2Dies gilt nicht, soweit
in dem Verwaltungsakt über einen Anspruch auf eine Geldleistung entschieden
worden ist.

§ 224 Entfall der aufschiebenden Wirkung bei Antrag auf gerichtliche
Entscheidung. 1Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung gegen
1. den Umlegungsbeschluss nach § 47 Absatz 1,

1) Siehe §§ 50 ff. ZPO idF der Bek. v. 5.12.2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781),
zuletzt geänd. durch G v. 24.10.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 328).
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2. die Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit des Umlegungsplans nach § 71
Absatz 1,

3. die vorzeitige Besitzeinweisung nach § 77 oder § 116 sowie
4. die Geltendmachung des Kostenerstattungsbetrags nach § 179 Absatz 4
hat keine aufschiebende Wirkung. 2§ 80 Absatz 5 der Verwaltungsgerichts-
ordnung ist entsprechend anzuwenden.

§ 225 Vorzeitige Ausführungsanordnung. 1 Ist nur noch die Höhe einer
Geldentschädigung streitig, so kann das Gericht auf Antrag des Enteignungs-
begünstigten beschließen, dass die Enteignungsbehörde die Ausführung des
Enteignungsbeschlusses anzuordnen hat. 2 In dem Beschluss kann bestimmt
werden, dass der Enteignungsbegünstigte für den im Streit befindlichen Betrag
Sicherheit zu leisten hat. 3Die Ausführungsanordnung darf erst ergehen, wenn
der Enteignungsbegünstigte die festgesetzte Geldentschädigung gezahlt oder
zulässigerweise unter Verzicht auf das Recht der Rücknahme hinterlegt hat.

§ 226 Urteil. (1) Über den Antrag auf gerichtliche Entscheidung wird durch
Urteil entschieden.

(2) 1Wird ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung, der einen Anspruch auf
eine Geldleistung betrifft, für begründet erachtet, so hat das Gericht den Ver-
waltungsakt zu ändern. 2Wird in anderen Fällen ein Antrag auf gerichtliche
Entscheidung für begründet erachtet, so hat das Gericht den Verwaltungsakt
aufzuheben und erforderlichenfalls auszusprechen, dass die Stelle, die den Ver-
waltungsakt erlassen hat, verpflichtet ist, in der Sache unter Beachtung der
Rechtsauffassung des Gerichts anderweit zu entscheiden.

(3) 1Einen Enteignungsbeschluss kann das Gericht auch ändern, wenn der
Antrag auf gerichtliche Entscheidung nicht einen Anspruch auf Geldleistung
betrifft. 2Es darf in diesem Falle über den Antrag des Beteiligten hinaus, der
den Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt hat, den Enteignungs-
beschluss auch ändern, soweit ein anderer Beteiligter es beantragt hat; dabei ist
eine Änderung des Enteignungsbeschlusses zum Nachteil dessen, der den
Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt hat, nicht statthaft. 3Wird ein
Enteignungsbeschluss geändert, so ist § 113 Absatz 2 entsprechend anzuwen-
den. 4Wird ein Enteignungsbeschluss aufgehoben oder hinsichtlich des Gegen-
stands der Enteignung geändert, so gibt das Gericht im Falle des § 113 Absatz 5
dem Vollstreckungsgericht von seinem Urteil Kenntnis.

(4) Ist von mehreren Anträgen nur der eine oder ist nur ein Teil eines
Antrags zur Endentscheidung reif, so soll das Gericht hierüber ein Teilurteil nur
erlassen, wenn es zur Beschleunigung des Verfahrens notwendig erscheint.

§ 227 Säumnis eines Beteiligten. (1) 1Erscheint der Beteiligte, der den
Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt hat, in einem Termin zur münd-
lichen Verhandlung, so kann auch dann mündlich verhandelt werden, wenn
einer der anderen Beteiligten nicht erscheint. 2Über einen Antrag, den ein
nicht erschienener Beteiligter in einer früheren mündlichen Verhandlung ge-
stellt hat, kann nach Lage der Akten entschieden werden.

(2) Erscheint der Beteiligte, der den Antrag auf gerichtliche Entscheidung
gestellt hat, in einem Termin zur mündlichen Verhandlung nicht, so kann jeder
andere Beteiligte eine Entscheidung nach Lage der Akten beantragen.

1 BauGB §§ 225–227 Baugesetzbuch
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(3) 1Die §§ 332 bis 335, 336 Absatz 2 und § 337 der Zivilprozessordnung
gelten entsprechend. 2 Im Übrigen sind die Vorschriften über die Versäumnis-
urteile nicht anzuwenden.

§ 228 Kosten des Verfahrens. (1) Soweit der Beteiligte obsiegt, der den
Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt hat, gilt, wenn keiner der Betei-
ligten dazu im Widerspruch stehende Anträge in der Hauptsache gestellt hat,
bei Anwendung der Kostenbestimmungen der Zivilprozessordnung1) die Stelle,
die den Verwaltungsakt erlassen hat, als unterliegende Partei.

(2) Über die Erstattung der Kosten eines Beteiligten, der zur Hauptsache
keinen Antrag gestellt hat, entscheidet das Gericht auf Antrag des Beteiligten
nach billigem Ermessen.

§ 229 Berufung, Beschwerde. (1) 1Über die Berufung und die Beschwer-
de entscheidet das Oberlandesgericht, Senat für Baulandsachen, in der Beset-
zung mit zwei Richtern des Oberlandesgerichts einschließlich des Vorsitzenden
und einem hauptamtlichen Richter eines Oberverwaltungsgerichts. 2 § 220
Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 gilt entsprechend.

(2) 1Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung die Verhand-
lung und Entscheidung über die Berufungen und Beschwerden gegen die
Entscheidungen der Kammern für Baulandsachen einem Oberlandesgericht
oder dem obersten Landesgericht für die Bezirke mehrerer Oberlandesgerichte
zuweisen, wenn die Zusammenfassung für eine Förderung oder schnellere
Erledigung der Verfahren sachdienlich ist. 2Die Landesregierungen können
diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltungen
übertragen.

§ 230 Revision. Über die Revision entscheidet der Bundesgerichtshof.

§ 231 Einigung. 1Einigen sich die Beteiligten während eines gerichtlichen
Verfahrens, das eine Enteignung betrifft, so gelten die §§ 110 und 111 ent-
sprechend. 2Das Gericht tritt an die Stelle der Enteignungsbehörde.

§ 232 Weitere Zuständigkeit der Kammern (Senate) für Bauland-
sachen. Die Länder können durch Gesetz den Kammern und Senaten für
Baulandsachen die Verhandlung und Entscheidung über Maßnahmen der Ent-
eignung und enteignungsgleiche Eingriffe, die die in § 86 genannten Gegen-
stände betreffen und auf Landesrecht beruhen oder nach Landesrecht vor-
genommen werden, und über Entschädigungsansprüche übertragen sowie die
Vorschriften dieses Teils für anwendbar erklären.

Viertes Kapitel. Überleitungs- und Schlussvorschriften

Erster Teil. Überleitungsvorschriften
§ 233 Allgemeine Überleitungsvorschriften. (1) 1Verfahren nach diesem
Gesetz, die vor dem Inkrafttreten einer Gesetzesänderung förmlich eingeleitet
worden sind, werden nach den bisher geltenden Rechtsvorschriften abgeschlos-
sen, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 2 Ist mit gesetzlich vor-

1) Siehe §§ 91 ff. ZPO idF der Bek. v. 5.12.2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781),
zuletzt geänd. durch G v. 24.10.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 328).
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geschriebenen einzelnen Schritten des Verfahrens noch nicht begonnen wor-
den, können diese auch nach den Vorschriften dieses Gesetzes durchgeführt
werden.

(2) 1Die Vorschriften des Dritten Kapitels Zweiter Teil Vierter Abschnitt zur
Planerhaltung sind auch auf Flächennutzungspläne und Satzungen entsprechend
anzuwenden, die auf der Grundlage bisheriger Fassungen dieses Gesetzes in
Kraft getreten sind. 2Unbeschadet des Satzes 1 sind auf der Grundlage bisheri-
ger Fassungen dieses Gesetzes unbeachtliche oder durch Fristablauf unbeacht-
liche Fehler bei der Aufstellung von Flächennutzungsplänen und Satzungen
auch weiterhin für die Rechtswirksamkeit dieser Flächennutzungspläne und
Satzungen unbeachtlich. 3Abweichend von Satz 1 sind für vor dem Inkraft-
treten einer Gesetzesänderung in Kraft getretene Flächennutzungspläne und
Satzungen die vor dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung geltenden Vor-
schriften über die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften, von Mängeln der Abwägung und von sonstigen Vorschriften ein-
schließlich ihrer Fristen weiterhin anzuwenden.

(3) Auf der Grundlage bisheriger Fassungen dieses Gesetzes wirksame oder
übergeleitete Pläne, Satzungen und Entscheidungen gelten fort.

§ 234 Überleitungsvorschriften für das Vorkaufsrecht. (1) Für das Vor-
kaufsrecht sind die jeweils zur Zeit des Verkaufsfalls geltenden städtebaurecht-
lichen Vorschriften anzuwenden.

(2) Satzungen, die auf Grund von § 25 des Bundesbaugesetzes erlassen
worden sind, gelten als Satzungen nach § 25 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 weiter.

§ 235 Überleitungsvorschriften für städtebauliche Sanierungs- und
Entwicklungsmaßnahmen. (1) 1Auf städtebauliche Sanierungs- und Ent-
wicklungsmaßnahmen, für die vor dem Inkrafttreten einer Gesetzesänderung
nach den bisher geltenden Rechtsvorschriften der Beginn der vorbereitenden
Untersuchungen oder der Voruntersuchungen beschlossen worden ist, sind
abweichend von § 233 Absatz 1 die Vorschriften dieses Gesetzes anzuwenden;
abgeschlossene Verfahrensschritte bleiben unberührt. 2 Ist eine städtebauliche
Entwicklungsmaßnahme jedoch vor dem 1. Juli 1987 förmlich festgelegt wor-
den, sind die §§ 165 bis 171 in der bis zum 30. April 1993 geltenden Fassung
weiter anzuwenden; wird zur zweckmäßigen Durchführung entsprechend den
Zielen und Zwecken einer solchen Entwicklungsmaßnahme eine Änderung
des Geltungsbereichs der Entwicklungsmaßnahmeverordnung erforderlich, ist
§ 53 in Verbindung mit § 1 des Städtebauförderungsgesetzes weiter anzuwen-
den.

(2) 1 Ist eine städtebauliche Sanierungsmaßnahme vor dem 1. Januar 1998
förmlich festgelegt worden und ist nach der Sanierungssatzung nur die Geneh-
migungspflicht nach § 144 Absatz 2 in der bis zum 31. Dezember 1997
geltenden Fassung ausgeschlossen, bedarf eine Teilung auch weiterhin der
schriftlichen Genehmigung der Gemeinde. 2Die Gemeinde hat dem Grund-
buchamt Sanierungssatzungen im Sinne des Satzes 1 in entsprechender Anwen-
dung des ab dem 1. Januar 1998 geltenden § 143 Absatz 2 Satz 1 bis 3
unverzüglich nachträglich mitzuteilen.

(3) In dem Gebiet, in dem das Grundgesetz schon vor dem 3. Oktober 1990
galt, ist § 141 Absatz 4 auf Beschlüsse über den Beginn der vorbereitenden

1 BauGB §§ 234, 235 Baugesetzbuch
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Untersuchungen, die vor dem 1. Mai 1993 bekannt gemacht worden sind,
nicht anzuwenden.

(4) Sanierungssatzungen, die vor dem 1. Januar 2007 bekannt gemacht
worden sind, sind spätestens bis zum 31. Dezember 2021 mit den Rechts-
wirkungen des § 162 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 aufzuheben, es sei denn, es ist
entsprechend § 142 Absatz 3 Satz 3 oder 4 eine andere Frist für die Durch-
führung der Sanierung festgelegt worden.

§ 236 Überleitungsvorschriften für das Baugebot und die Erhaltung
baulicher Anlagen. (1) § 176 Absatz 9 ist auf Enteignungsverfahren nach § 85
Absatz 1 Nummer 5 anzuwenden, wenn der Eigentümer die Verpflichtung aus
einem Baugebot nicht erfüllt, das nach dem 31. Mai 1990 angeordnet worden
ist.

(2) 1 § 172 Absatz 1 Satz 4 bis 6 gilt nicht für die Bildung von Teil- und
Wohnungseigentum, dessen Eintragung vor dem 26. Juni 1997 beantragt wor-
den ist. 2Dies gilt auch, wenn ein Anspruch auf Bildung oder Übertragung von
Teil- und Wohnungseigentum vor dem 26. Juni 1997 durch eine Vormerkung
gesichert wurde. 3 § 172 in der ab dem 1. Januar 1998 geltenden Fassung ist
auch auf Satzungen, die vor dem 1. Januar 1998 ortsüblich bekannt gemacht
worden sind, anzuwenden.

§ 237 (weggefallen)

§ 238 Überleitungsvorschrift für Entschädigungen. 1Wurde durch die
Änderung des § 34 des Bundesbaugesetzes durch das Gesetz zur Änderung des
Bundesbaugesetzes vom 18. August 1976 die bis dahin zulässige Nutzung eines
Grundstücks aufgehoben oder wesentlich geändert, ist eine Entschädigung in
entsprechender Anwendung der §§ 42, 43 Absatz 1, 2, 4 und 5 und des § 44
Absatz 1 Satz 2, Absatz 3 und 4 zu gewähren; dies gilt nicht, soweit in dem
Zeitpunkt, in dem nach § 44 Absatz 3 bis 5 Entschädigung verlangt werden
kann, eine entsprechende Aufhebung oder Änderung der zulässigen Nutzung
auch nach § 34 des Bundesbaugesetzes in der bis zum 31. Dezember 1976
geltenden Fassung hätte eintreten können, ohne dass die Aufhebung oder
Änderung nach § 44 des Bundesbaugesetzes in der bis zum 31. Dezember 1976
geltenden Fassung zu entschädigen gewesen wäre. 2Wird durch die Änderung
des § 34 durch das Europarechtsanpassungsgesetz Bau vom 24. Juni 2004 die bis
dahin zulässige Nutzung eines Grundstücks aufgehoben oder wesentlich geän-
dert, ist Satz 1 entsprechend anzuwenden.

§ 239 Überleitungsvorschrift für die Grenzregelung. Hat die Gemeinde
den Beschluss über die Grenzregelung (§ 82 in der vor dem 20. Juli 2004
geltenden Fassung) vor dem 20. Juli 2004 gefasst, sind die Vorschriften des
Zweiten Abschnitts des Vierten Teils des Ersten Kapitels in der vor dem 20. Juli
2004 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.

§ 240 (weggefallen)

§ 241 (weggefallen)

§ 242 Überleitungsvorschriften für die Erschließung. (1) Für vorhande-
ne Erschließungsanlagen, für die eine Beitragspflicht auf Grund der bis zum
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29. Juni 1961 geltenden Vorschriften nicht entstehen konnte, kann auch nach
diesem Gesetzbuch kein Beitrag erhoben werden.

(2) Soweit am 29. Juni 1961 zur Erfüllung von Anliegerbeitragspflichten
langfristige Verträge oder sonstige Vereinbarungen, insbesondere über das An-
sammeln von Mitteln für den Straßenbau in Straßenbaukassen oder auf Sonder-
konten bestanden, können die Länder ihre Abwicklung durch Gesetz regeln.

(3) § 125 Absatz 3 ist auch auf Bebauungspläne anzuwenden, die vor dem
1. Juli 1987 in Kraft getreten sind.

(4) 1 § 127 Absatz 2 Nummer 2 ist auch auf Verkehrsanlagen anzuwenden,
die vor dem 1. Juli 1987 endgültig hergestellt worden sind. 2 Ist vor dem 1. Juli
1987 eine Beitragspflicht nach Landesrecht entstanden, so verbleibt es dabei.

(5) 1 Ist für einen Kinderspielplatz eine Beitragspflicht bereits auf Grund der
vor dem 1. Juli 1987 geltenden Vorschriften (§ 127 Absatz 2 Nummer 3 und 4
des Bundesbaugesetzes) entstanden, so verbleibt es dabei. 2Die Gemeinde soll
von der Erhebung des Erschließungsbeitrags ganz oder teilweise absehen, wenn
dies auf Grund der örtlichen Verhältnisse, insbesondere unter Berücksichtigung
des Nutzens des Kinderspielplatzes für die Allgemeinheit, geboten ist. 3 Satz 2
ist auch auf vor dem 1. Juli 1987 entstandene Beiträge anzuwenden, wenn
1. der Beitrag noch nicht entrichtet ist oder
2. er entrichtet worden, aber der Beitragsbescheid noch nicht unanfechtbar
geworden ist.

(6) § 128 Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn der Umlegungsplan (§ 66 des
Bundesbaugesetzes) oder die Vorwegregelung (§ 76 des Bundesbaugesetzes) vor
dem 1. Juli 1987 ortsüblich bekannt gemacht worden ist (§ 71 des Bundes-
baugesetzes).

(7) Ist vor dem 1. Juli 1987 über die Stundung des Beitrags für landwirt-
schaftlich genutzte Grundstücke (§ 135 Absatz 4 des Bundesbaugesetzes) ent-
schieden und ist die Entscheidung noch nicht unanfechtbar geworden, ist § 135
Absatz 4 dieses Gesetzbuchs anzuwenden.

(8) 1 § 124 Absatz 2 Satz 2 in der bis zum 21. Juni 2013 geltenden Fassung ist
auch auf Kostenvereinbarungen in Erschließungsverträgen anzuwenden, die
vor dem 1. Mai 1993 geschlossen worden sind. 2Auf diese Verträge ist § 129
Absatz 1 Satz 3 weiterhin anzuwenden.

(9) 1 Für Erschließungsanlagen oder Teile von Erschließungsanlagen in dem
in Artikel 3 des Einigungsvertrags genannten Gebiet, die vor dem Wirksam-
werden des Beitritts bereits hergestellt worden sind, kann nach diesem Gesetz
ein Erschließungsbeitrag nicht erhoben werden. 2Bereits hergestellte Erschlie-
ßungsanlagen oder Teile von Erschließungsanlagen sind die einem technischen
Ausbauprogramm oder den örtlichen Ausbaugepflogenheiten entsprechend fer-
tiggestellten Erschließungsanlagen oder Teile von Erschließungsanlagen. 3Leis-
tungen, die Beitragspflichtige für die Herstellung von Erschließungsanlagen
oder Teilen von Erschließungsanlagen erbracht haben, sind auf den Erschlie-
ßungsbeitrag anzurechnen. 4Die Landesregierungen werden ermächtigt, bei
Bedarf Überleitungsregelungen durch Rechtsverordnung zu treffen.

§ 243 Überleitungsvorschriften für das Maßnahmengesetz zum Bau-
gesetzbuch und das Bundesnaturschutzgesetz. (1) § 233 ist auf Verfahren,
Pläne, Satzungen und Entscheidungen, die auf der Grundlage des Maßnahmen-

1 BauGB § 243 Baugesetzbuch


